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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten

über die erneute Auslegung des Bebauungsplanes Elm-115 „VEP Drive-In Schnellrestaurant
Nollesweg“

Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12.
Dezember 2011 gemäß § 4a Abs 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), die erneute Auslegung des Bebauungsplanes „VEP Drive-In Schnellrestaurant
Nollesweg“ beschlossen.

Aufgrund dieses Beschlusses liegt der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung und Um-
weltbericht in verkürzter Frist in der Zeit vom 02. Januar 2012 bis einschließlich 17. Januar 2012 im Fachbe-
reich II, - Planen, Bauen, Umwelt -,der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstr.19,
Zimmer 2, während folgender Dienststunden öffentlich aus:
Montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00
Uhr sowie mittwochs von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Folgende umweltbezogene Informationen sind neben dem Umweltbericht verfügbar:
- Umweltbezogene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4

Abs. 1 BauGB sowie in der Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
Diese umweltbezogenen Stellungnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Aspekte Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes und Wohnumfeldes durch einen Werbepylon sowie die entstehenden
Lichtimmissionen, Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Eingriffsbilanzierung, Lärm-
immissionen, Niederschlagswasserbeseitigung und Bodenversiegelung sowie Abfallbeseitigung

- Bestands- und Konfliktkarte
- Schalltechnisches Gutachten
- Landschaftsbildanalyse zum Werbepylon

In der ersten Auslegung vom 25. Juli 2011 bis einschließlich 26. August 2011 war die Darstellung der
Pylonsichtbarkeit Teil der Planunterlagen. Diese Anlage ist nicht mehr Gegenstand der erneuten Ausle-
gung.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf dieses Bebauungsplanes bei der o.g.
Dienststelle schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können. Über die fristgerecht vorgebrachten Anregungen beschließt
der Rat der Gemeinde Niederkrüchten.

Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt.

Niederkrüchten, den 14. Dezember 2011

Der Bürgermeister
gez. Winzen
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